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Ihre Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
Zur Berücksichtigung der Nachtruhe erfolgt die Aufnahme einer textlichen Festsetzung, 
dass Belieferungen im Sondergebiet großflächiger Einzelhandel werktags nur in der Zeit 
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr erfolgen dürfen, ausgenommen die Frischetour, die ca. 15 
% der Gesamtbelieferung ausmacht.  
 
Ihre Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Das Grundstück Bahnhofstraße 18 ist hofseitig mit Nebengebäuden bebaut, an die sich 
Freiflächen bis an die südliche Grundstücksgrenze anschließen.  
Entsprechend des rechtskräftigen Bebauungsplanes war für das Baufeld im Misch-
gebiet (NORMA-Markt) bereits eine Bebauung über die Hälfte ihrer Grundstücksbreite 
zulässig gewesen. Bei der Erweiterung der Baugrenzen in Richtung Fritz-Reuter-Straße 
sind die Vorschriften der Landesbauordnung (Abstandsflächen) berücksichtigt worden. 
Eine Wertminderung ihres Grundstückes können Sie prüfen lassen.  
Es ist ein 5,00 m breiter Pflanzstreifen im unmittelbaren Anschluss an die Grundstücke 
Bahnhofstraße 18 und 20 im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt, der auch in 
dieser 2. Änderung des Bebauungsplanes bestehen bleibt. Diese Fläche ist gemäß der 
textlichen Festsetzung § 4 mit Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen, so dass eine 
gewisse visuelle Abschirmung erreicht werden kann.   
 


